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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse

G - AIS - Fz - K - R 

zu Punkt … der 976. Sitzung des Bundesrates am 12. April 2019 

Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Psychotherapeuten-
ausbildung 

A 

Der federführende Gesundheitsausschuss (G) und 

der Ausschuss für Kulturfragen (K) 

empfehlen dem Bundesrat,  

zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stel-

lung zu nehmen: 

1. Zum Erfüllungsaufwand der Verwaltung - Kostentragung 

Der Bundesrat fordert den Bund auf, den durch Umsetzung des Bundesgesetzes 

entstehenden Erfüllungsaufwand der Länder vollständig zu übernehmen. Für 

das weitere Vorgehen fordert der Bundesrat die Bundesregierung auf, zeitnah 

verbindlich zu klären, wie die Gegenfinanzierung der den Ländern entstehenden 

Kosten durch den Bund erfolgen kann. 

Begründung:  

Eine Kostentragung durch die Länder erscheint nicht möglich. Angesichts der 
begrenzten Haushaltsmittel im Hochschulbereich besteht derzeit kein finanziel-
ler Spielraum, um die nach dem Gesetzentwurf erforderlichen Studienkapazitä-
ten im Bereich Psychotherapie an den Hochschulen aus den laufenden Mitteln 
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zu schaffen. Alternativ müssten Studienplätze in anderen Bereichen abgebaut 
werden, was nicht im Interesse des Bundes sein kann. Auf die ausführliche Be-
gründung in der gemeinsamen Stellungnahme der Länder zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Reform der Psychotherapeutenausbildung, übersandt durch das 
Schreiben des Vorsitzenden des Hochschulausschusses der KMK vom 
30. Januar 2019, wird verwiesen. 

2. Zum Erfüllungsaufwand der Verwaltung - Höhe der Kosten 

Der Bundesrat weist darauf hin, dass mit Blick auf die Höhe der Kosten im Ge-

setzentwurf bisher lediglich der zusätzliche Lehr- und Betreuungsaufwand be-

trachtet wurde, den Ländern aber weitere Kosten durch die Neukonzeption der 

bestehenden allgemeinen Masterstudiengänge Psychologie und im Bereich der 

räumlichen Unterbringung entstehen. 

Zudem stellt der Bundesrat fest, dass aufgrund der fehlenden Approbationsord-

nung und der zum Teil unterschiedlichen Curricularnormwerte in den Ländern 

derzeit nicht abschließend bewertet werden kann, welche Mehrkosten gegebe-

nenfalls darüber hinaus anfallen. 

Darüber hinaus erscheint es dem Bundesrat nicht nachvollziehbar, dass bei der 

Berechnung des Erfüllungsaufwandes für die Verwaltung im vorliegenden Ge-

setzentwurf – im Gegensatz zum vorherigen Entwurf vom 3. Januar 2019 – kei-

ne pauschalierten Sachkosten pro Jahr und Arbeitsplatz mehr angesetzt werden, 

so dass sich die Höhe der jährlichen Mehrkosten von 48,1 Millionen Euro auf 

47 Millionen Euro reduziert. Die Sachkosten fallen an. 

Begründung:  

Auf die ausführliche Begründung in der gemeinsamen Stellungnahme der Län-
der zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Psychotherapeutenausbildung, 
übersandt durch das Schreiben des Vorsitzenden des Hochschulausschusses der 
KMK vom 30. Januar 2019, wird verwiesen. 
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3. Zu Artikel 1 (§ 1 Absatz 2 Satz 1,  

Satz 1a – neu – und  

Satz 1b – neu – PsychThG) 

In Artikel 1 ist § 1 Absatz 2 Satz 1 durch folgende Sätze zu ersetzen: 

„Ausübung der heilkundlichen Psychotherapie im Sinne dieses Gesetzes ist jede 

mittels wissenschaftlich geprüfter und evidenzbasierter psychotherapeutischer 

Verfahren berufs- oder geschäftsmäßig vorgenommene Tätigkeit zur Feststel-

lung, Heilung oder Linderung von psychischen Erkrankungen und von Störun-

gen von Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist. Die Ausübung 

der heilkundlichen Psychotherapie nach Satz 1 umfasst auch Tätigkeiten, die 

der wissenschaftlichen Evaluation neuer psychotherapeutischer Methoden oder 

Verfahren dienen. Im Rahmen einer psychotherapeutischen Behandlung ist eine 

somatische Abklärung herbeizuführen.“ 

Begründung: 

Die vorgeschlagene Änderung von § 1 Absatz 2 Satz 1 PsychThG erweitert die 
Möglichkeiten in der psychotherapeutischen Behandlung für Psychotherapeu-
tinnen und -therapeuten dahingehend, dass sie flexibler auf individuelle Be-
handlungsbedarfe des einzelnen Patienten und der einzelnen Patientin reagieren 
können durch Nutzung moderner, innovativer und störungsspezifischer psycho-
therapeutischer Methoden. So können neue Methoden bereits dann genutzt 
werden, wenn eine ausreichende Evidenz für die Wirksamkeit der jeweiligen 
Methode vorliegt, und nicht erst nach der Anerkennung durch den Wissen-
schaftlichen Beirat Psychotherapie. Die Ergänzung der Indikation um die psy-
chischen Erkrankungen stellt eine Klarstellung dar. 

Darüber hinaus stellt § 1 Absatz 2 Satz 1a – neu – PsychThG sicher, dass eine 
Anwendung von neuen psychotherapeutischen Ansätzen im Kontext wissen-
schaftlicher Untersuchungen möglich ist, auch wenn diese zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht als evaluiert gelten können. Um auch künftig eine an den aktuellen 
und absehbaren Bedürfnissen ausgerichtete Versorgung auf dem aktuellen 
Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse zu gewährleisten, muss auch der Rah-
men für die Gewinnung eben solcher Erkenntnisse gegeben sein. 
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4. Zu Artikel 1 (§ 3 Absatz 1 Nummer 2,  

Nummer 3 und  

Nummer 4 – neu – PsychThG) 

In Artikel 1 ist § 3 Absatz 1 wie folgt zu ändern: 

a) In Nummer 2 ist das Wort „und“ am Ende durch ein Komma zu ersetzen. 

b) In Nummer 3 ist der Punkt am Ende durch das Wort „und“ zu ersetzen. 

c) Folgende Nummer 4 ist anzufügen: 

„4. über die für die Ausübung des Berufs erforderlichen Kenntnisse der 

deutschen Sprache verfügt. Eine Ausnahme kann erfolgen, wenn die 

Erlaubnis gemäß Absatz 5 beschränkt wird.“ 

Begründung:  

Nicht nur für die Erteilung der Approbation, auch für eine nur vorübergehende 
Berufsausübung in der Psychotherapie sind Sprachkenntnisse grundsätzlich er-
forderlich. Es ist schwer vorstellbar, wie Psychotherapie ohne die erforderli-
chen Sprachkenntnisse angewandt wird, da die Kommunikation ein wesentli-
cher, wenn nicht sogar der wichtigste Bestandteil der Therapie darstellt.  

Seit dem Jahr 2014 gibt es Eckpunkte zur Überprüfung der für die Berufsaus-
übung erforderlichen Deutschkenntnisse in den akademischen Heilberufen, die 
bundeseinheitlich Anwendung findet. Diese gelten damit auch für die Psycho-
logischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
nach dem Psychotherapeutengesetz.  

Für die Berufsgruppe der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten liegt die Orientierung im Eckpunktepapier 
am Sprachniveau C2 (entspricht Muttersprachniveau), da hier zu berücksichti-
gen ist, dass die Sprache das einzige Therapiemittel des Psychotherapeuten ist. 
Diese Berufsgruppe muss deshalb über Sprachkenntnisse verfügen, die die/den 
Berufsangehörige/n in die Lage versetzen, auch Bedeutungsinhalte indirekt 
durch logische Schlussfolgerungen und Interpretation zu erschließen sowie im 
Gespräch feinere Bedeutungsnuancen zu verstehen und aktiv zum Ausdruck 
bringen zu können.  

Die Anwendung der Eckpunkte bezieht sich auch auf die vorübergehende Be-
rufsausübung mit einer Berufsausübungserlaubnis nach aktuellem Recht 
(PsychThG), daher müssen in der Regel diese Anforderungen im Sinne der Pa-
tientensicherung auch für die Psychotherapeuten gelten, die aufgrund des vor-
liegenden Gesetzentwurfs eine vorübergehende Erlaubnis zur Berufsausübung 
erhalten.  
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Eine Ausnahme soll dann gemacht werden, wenn die Erlaubnis zur vorüberge-
henden Berufsausübung gemäß § 3 Absatz 5 PsychThG auf bestimmte Tätig-
keiten oder Beschäftigungsstellen beschränkt wird. Deutschkenntnisse können 
dabei je nach Beschränkung der Tätigkeit auch vernachlässigt werden, zum 
Beispiel bei der psychotherapeutischen Behandlung von Flüchtlingen oder ge-
duldeten Ausländern, die selbst die deutsche Sprache nicht beherrschen. 

5. Zu Artikel 1 (§ 5 Absatz 3 Satz 2 PsychThG) 

In Artikel 1 ist § 5 Absatz 3 Satz 2 wie folgt zu fassen: 

„Die Anordnung ist aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen nicht mehr vorlie-

gen.“ 

Begründung: 

Die vorgeschlagene Änderung dient zum einen der erforderlichen Rechtsklar-
heit. Bei einer automatischen Beendigung des Ruhens, sobald die Umstände, 
die zum Ruhen geführt haben, entfallen sind, ist dieser Beendigungszeitpunkt 
nicht (immer) klar erkennbar. Zum anderen ist es mit dem Patientenschutz 
nicht vereinbar, wenn die Entscheidung über das weitere Vorliegen der in § 4 
Absatz 8 Satz 1 PsychThG genannten Anordnungsgründe den betroffenen Be-
rufsangehörigen selbst oder der Einschätzung nicht weiter benannter Dritter 
zugestanden wird. Insbesondere im Hinblick auf die Feststellung der gesund-
heitlichen Eignung und der erforderlichen Sprachkenntnisse bedarf es einer 
Aufhebung der Ruhensanordnung und damit einhergehend einer ausdrückli-
chen Entscheidung der zuständigen Behörde über das (gegebenenfalls wieder-
hergestellte) Vorliegen der erforderlichen Approbationsvoraussetzungen. 

Die vorgeschlagene Änderung beinhaltet zudem einen Rechtsanspruch auf 
Aufhebung der Ruhensanordnung, wenn die Voraussetzungen dafür nicht mehr 
vorliegen und damit ausreichend Rechtssicherheit für die Betroffenen. Im Üb-
rigen entspricht sie den Regelungen in den Berufsgesetzen der anderen akade-
mischen Heilberufe. Gründe für eine Abweichung von dieser Regelungspraxis 
sind nicht ersichtlich.  

6. Zu Artikel 1 (§ 8 PsychThG) 

In Artikel 1 ist § 8 wie folgt zu fassen: 

„§ 8

Wissenschaftlicher Beirat

Wenn nach diesem Gesetz die wissenschaftliche Anerkennung eines psychothe-

rapeutischen Verfahrens Voraussetzung für eine Entscheidung der zuständigen 
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Behörde ist, trifft die Behörde diese Entscheidung in Zweifelsfällen auf der 

Grundlage eines Gutachtens des Wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie, der 

gemeinsam von der Bundespsychotherapeutenkammer und der Bundesärzte-

kammer errichtet worden ist.“ 

Begründung: 

Die vorgeschlagene Änderung entspricht der Formulierung des ersten Referen-
tenentwurfs vom 3. Januar 2019 und greift die bewährte Regelung des gelten-
den Psychotherapeutengesetzes auf.  

Anders als bisher sieht die Regelung in § 8 PsychThG vor, dass die zuständige 
Behörde die wissenschaftliche Anerkennung eines psychotherapeutischen Ver-
fahrens feststellt und sich dabei auf ein Gutachten des Wissenschaftlichen Bei-
rats Psychotherapie stützen kann. Sie stellt die Entscheidung darüber hinaus in 
das Ermessen der jeweiligen Behörde. Durch die bisherige Formulierung war 
gewährleistet, dass in Zweifelsfällen der genannte Wissenschaftliche Beirat zu 
beteiligen ist. Damit war die Einheitlichkeit der Grundlage für die behördlichen 
Entscheidungen gewährleistet. Diese entfällt mit dem Regelungsentwurf. Hier-
durch entsteht die Gefahr, dass die wissenschaftliche Anerkennung von Psy-
chotherapieverfahren bundesweit uneinheitlich festgestellt wird. Dies erhält 
insbesondere bei der Feststellung der berufsrechtlichen Anerkennung der Mas-
terstudiengänge und der Genehmigung der zukünftigen Weiterbildungsordnun-
gen erhebliche Bedeutung, da wissenschaftlich anerkannte Verfahren Gegen-
stand des Studiums und Grundlage der Weiterbildung sein sollen (vgl. Begrün-
dung des Gesetzentwurfs, Seiten 36 und 54).  

Zudem hätte eine Feststellung der wissenschaftlichen Anerkennung durch die 
Behörden auch zur Folge, dass diese gegebenenfalls Rechtsmittelverfahren 
über die wissenschaftliche Anerkennung führen müssen. Sie müssten damit 
wissenschaftliche Bewertungen vertreten, für deren Feststellung sie keine eige-
nen Kompetenzen besitzen. 

7. Zu Artikel 1 (§ 8 Satz 3 – neu – PsychThG) 

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob 

§ 8 PsychThG folgender Satz hinzuzufügen ist: „Bei der Nominierung neuer 

Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie wird Einvernehmen 

mit dem entsprechenden Medizinischen Fakultätentag oder dem Fakultätentag 

Psychologie hergestellt.“  
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Begründung:  

Die Bundespsychotherapeutenkammer und die Bundesärztekammer sind die 
berufspolitische Vertretung der einzelnen Landeskammern, die wiederum auf 
der Grundlage des jeweiligen Landes-Heilberufe-/Kammergesetzes errichtet 
wurden und (nur) Aufgaben der berufsständischen Selbstverwaltung wahrneh-
men. Insoweit sollte die Hochschulseite, an der primär die (medizinische und 
psychologische) psychotherapeutische Wissenschaft stattfindet, in die Ent-
scheidung der Nominierung neuer Mitglieder einbezogen werden. 

8. Zu Artikel 1 (§ 9 Absatz 1 PsychThG) 

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungsverfahren unabhängig von der 

Entscheidung, ob die Hochschulen für angewandte Wissenschaften in einem 

zukünftigen Ausbildungsmodell neue Studiengänge nach dem vorgeschlagenen 

Gesetz anbieten (dürfen), einen Bestandsschutz für die bestehenden Angebote 

vorzusehen. Denkbar wäre, diese Angebote nach zehn Jahren im Rahmen einer 

Evaluation zu überprüfen. 

Begründung:  

Bei der Festlegung, dass das Studium ausschließlich an Universitäten oder die-
sen gleichgestellten Hochschulen stattfinden kann, handelt es sich um eine Ein-
schränkung gegenüber dem geltenden Psychotherapeutengesetz mit der Folge, 
dass bestehende Studienangebote an Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften eingestellt werden müssten. Angesichts gut funktionierender Ausbil-
dungsmodelle sollte es im Rahmen eines Bestandsschutzes auch weiterhin 
möglich sein, bei Einhaltung der Qualitätskriterien ein entsprechendes Studium 
wie bisher an diesen Fachhochschulen anzubieten. 

In der Allgemeinen Begründung (Seite 31) wird ausdrücklich hervorgehoben, 
dass schnell festgestellt werden konnte, dass sich die Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapie (KJP) in der Versorgung der Patientinnen und Patienten 
bewährt hat. Die KJP-Ausbildung war bislang gerade dadurch gekennzeichnet, 
dass sie an Hochschulen für angewandte Wissenschaften stattfand, ohne dass 
Zweifel an der Ausbildungsqualität oder am Patientenschutz vorgetragen wor-
den wären. 

Darüber hinaus erscheint ein Bestandsschutz für die bestehenden Angebote an 
den Fachhochschulen sowohl zur Reduzierung einer „Versorgungslücke“ so-
wie zur Sicherstellung der Lehre der Vielfalt der Verfahren sinnvoll. Es wird 
eine gewisse Übergangszeit brauchen, bis die Umstellung der Studienangebote 
an den Hochschulen flächendeckend erfolgt ist. 
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9. Zu Artikel 1 (§ 9 Absatz 1 Satz 1, 

Absatz 2 Satz 1, 

Absatz 3 Satz 1 und 

Absatz 4 Satz 1 PsychThG) 

In Artikel 1 ist § 9 wie folgt zu ändern: 

a) In Absatz 1 Satz 1 und in Absatz 3 Satz 1 sind jeweils nach dem Wort 

„Studium“ die Wörter „gemäß § 7“ einzufügen. 

b) In Absatz 2 Satz 1 sind nach dem Wort „Studiums“ die Wörter „gemäß § 7“ 

einzufügen. 

c) In Absatz 4 Satz 1 sind nach dem Wort „Studiengängen“ die Wörter „ge-

mäß Absatz 3 Satz 1“ einzufügen. 

Begründung: 

Die vorgeschlagenen Änderungen sind notwendig, um klarzustellen, dass die 
Anforderungen des § 9 Absatz 1 bis 4 PsychThG Voraussetzungen für das Stu-
dium sind, dessen erfolgreicher Abschluss nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 
PsychThG Voraussetzung für die Erteilung der Approbation ist. 

Der Gesetzentwurf macht die Approbation – neben den übrigen Anforderun-
gen – nur vom erfolgreichen Abschluss des Studiums, das Voraussetzung für 
die Erteilung einer Approbation als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut 
ist, abhängig. Für dieses Studium sind nur die Ziele in § 7 PsychThG vorgege-
ben, als Maßstab für die inhaltliche Ausgestaltung der Studiengänge aufgrund 
der nach § 20 PsychThG erlassenen Rechtsverordnung. Weder das Studium, 
das Voraussetzung für die Erteilung einer Approbation als Psychotherapeutin 
oder Psychotherapeut ist, noch die Approbationserteilung, sind von den Vorga-
ben des § 9 Absatz 1 bis 4 PsychThG abhängig. Die Approbationserteilung ist 
damit nur vom Erreichen der Ziele nach § 7 PsychThG und der damit verbun-
den inhaltlichen Ausgestaltung abhängig. 

Die vorgeschlagene Änderung ist notwendig um zu verdeutlichen, dass nur das 
Studium Voraussetzung für die Erteilung einer Approbation als Psychothera-
peutin oder Psychotherapeut sein kann, dass auch die Anforderung des § 9 Ab-
satz 1 bis 4 PsychThG einhält. Nur so können die hohen Anforderungen an die 
Ausbildung eines akademischen Heilberufes im Sinne des Patientenschutzes 
erreicht werden. 
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10. Zu Artikel 1 (§ 9 Absatz 1 Satz 2 PsychThG) 

In Artikel 1 ist § 9 Absatz 1 Satz 2 zu streichen. 

Begründung:  

In § 9 Absatz 1 Satz 2 PsychThG ist vorgesehen, dass das Studium ausschließ-
lich an Universitäten oder Hochschulen, die Universitäten gleichgestellt sind, 
angeboten werden darf.  

Durch die Umstellung auf das gestufte Studiensystem ist eine Studienstruktur 
geschaffen worden, bei der die verliehenen Abschlüsse der jeweiligen Stufe 
unabhängig vom Hochschultyp denselben Stellenwert haben (vergleiche Studi-
enakkreditierungsstaatsvertrag und Musterrechtsverordnung für die Akkreditie-
rung von Bachelor- und Masterstudiengängen) und dieselben Berechtigungen 
verleihen. Dementsprechend sehen die Hochschulgesetze der Länder keine Dif-
ferenzierung der Abschlüsse im Hinblick auf die Hochschulart mehr vor. Das 
legitime Bedürfnis der Qualitätssicherung bei Studiengängen, die den Zugang 
zu reglementierten Berufen eröffnen, ist bei dieser Systematik in vollem Um-
fang durch obligatorische Akkreditierungsverfahren gewährleistet. 

Der Regelungsanspruch des Bundes richtet sich nachvollziehbar auf den Pati-
entenschutz. Dieser ist jedoch gerade nicht vom Hochschultyp abhängig. 

In der Allgemeinen Begründung (Seite 31) wird ausdrücklich hervorgehoben, 
dass schnell festgestellt werden konnte, dass sich die Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapie (KJP) in der Versorgung der Patientinnen und Patienten 
bewährt hat. Die KJP-Ausbildung war bislang gerade dadurch gekennzeichnet, 
dass sie an Hochschulen für angewandte Wissenschaften stattfand, ohne dass 
Zweifel an der Ausbildungsqualität oder am Patientenschutz vorgetragen wor-
den wären.  

Darüber hinaus erscheint die Ausbildung an Fachhochschulen auch zur Sicher-
stellung der Versorgung sowie der Lehre der Vielfalt der Verfahren sinnvoll. 

Die Beschränkung auf Universitäten ist somit weder zur Zielerreichung geeig-
net, noch steht sie in einem angemessenen Verhältnis zu den damit verbunde-
nen Einschränkungen für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Sie 
ist daher abzulehnen. 

Auf die ausführliche Begründung in der gemeinsamen Stellungnahme der Län-
der zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Psychotherapeutenausbildung, 
übersandt durch das Schreiben des Vorsitzenden des Hochschulausschusses der 
KMK vom 30. Januar 2019, wird verwiesen. 
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11. Zu Artikel 1 (§ 9 Absatz 3 Satz 1 PsychThG) 

In Artikel 1 ist in § 9 Absatz 3 Satz 1 nach den Wörtern „sich in einen“ das 

Wort „polyvalenten“ einzufügen. 

Begründung:  

In § 9 Absatz 3 Satz 1 PsychThG ist explizit das Wort „polyvalent“ aufzuneh-
men. Damit soll bereits im Gesetzestext klargestellt werden, dass es sich um 
einen polyvalenten Bachelorstudiengang (der Psychologie) handelt. Dies ent-
spricht den Verabredungen im Bund-Länder-Begleitgremium und ist auch be-
reits in der Einzelbegründung zu Artikel 1 § 9 PsychThG (Absätze 6 und 7) 
angedeutet. 

12. Zu Artikel 1 (§ 9 Absatz 4 Satz 2 und Satz 3 PsychThG) 

In Artikel 1 ist § 9 Absatz 4 wie folgt zu ändern: 

a) Satz 2 ist zu streichen. 

b) In Satz 3 sind die Wörter „sie hierzu“ durch die Wörter „die nach Landes-

recht für Gesundheit zuständige Stelle“ zu ersetzen. 

Begründung:  

In § 9 Absatz 4 PsychThG ist vorgesehen, dass die nach Landesrecht für Ge-
sundheit zuständige Stelle bereits im Akkreditierungsverfahren des Bachelor-
studiengangs die Einhaltung der berufsrechtlichen Voraussetzungen feststellt. 
Eine solche Regelung ist weder erforderlich, noch schafft sie mehr Rechtssi-
cherheit. Sie ist daher abzulehnen. 

Im Einzelnen: 

Der Studiengang schließt mit dem Hochschulgrad Bachelor ab. Eine staatliche 
Prüfung findet nicht statt. Die förmliche Feststellung, dass die berufsrechtli-
chen Voraussetzungen eingehalten sind, ist somit nicht erforderlich. Auch in-
haltlich würde sie weder der/dem einzelnen Studierenden, noch der Hochschule 
bei einer späteren Entscheidung über den Zugang zum Masterstudium mehr 
Rechtssicherheit geben. Eine solche Feststellung könnte sich immer nur auf 
den Studiengang als solchen beziehen und bescheinigen, dass innerhalb des po-
lyvalenten Bachelors die Möglichkeit besteht, die berufsrechtlich erforderli-
chen Kreditpunkte (gemäß ECTS) zu erwerben. Eine Aussage darüber, dass 
beziehungsweise in welchem Umfang die/der jeweilige Absolvent/in individu-
ell diese Möglichkeit auch genutzt hat, ist dadurch nicht getroffen. Die Erfül-
lung berufsrechtlicher Anforderungen im Bachelor muss somit von der Hoch-
schule im Rahmen des Masterzugangs bei jeder/jedem Studienbewerber/in ge-
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prüft werden. Die KMK hatte dessen ungeachtet angeboten, dass die Gesund-
heitsseite im Akkreditierungsverfahren des Bachelor gleichwohl als „Vertre-
ter/in der beruflichen Praxis“ Teil der Gutachterkommission gemäß § 25 
MRVO (Musterrechtsverordnung gemäß Artikel 4 Absätze 1 bis 4 Studienak-
kreditierungsstaatsvertrag, Beschluss der KMK vom 7. Dezember 2017) sein 
kann. Die Benennung erfolgt gemäß MRVO durch die Akkreditierungsagentur. 
Die zuständige Gesundheitsbehörde hat die Möglichkeit, der Akkreditierungs-
agentur die/den Vertreter/in der beruflichen Praxis vorzuschlagen. 

Es ist davon auszugehen, dass alle Beteiligten und insbesondere die Hochschu-
len ein starkes Interesse daran haben, ihren Bachelorstudiengang berufsrechts-
konform auszugestalten, um den Anforderungen der Masterzugangsordnung 
bei einem Masterstudiengang der Psychotherapie zu entsprechen. 

Im Verfahren der Akkreditierung des Masterstudiums entscheidet die nach 
Landesrecht für Gesundheit zuständige Stelle hingegen über die Einhaltung der 
berufsrechtlichen Voraussetzungen. Insoweit besteht Einigkeit. Eine Änderung 
ist nicht erforderlich.  

Sie entscheidet über die Einhaltung der berufsrechtlichen Voraussetzungen 
durch gesonderten Bescheid gegenüber der Hochschule. Bei der Entscheidung 
über die Akkreditierung und der Feststellung der Einhaltung der berufsrechtli-
chen Voraussetzungen handelt es sich um rechtlich getrennte „Regelkreise“, 
die im Verfahren der Akkreditierung gemäß § 35 MRVO organisatorisch mit-
einander verknüpft werden sollen. 

Auf die ausführliche Begründung in der gemeinsamen Stellungnahme der Län-
der zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Psychotherapeutenausbildung, 
übersandt durch das Schreiben des Vorsitzenden des Hochschulausschusses der 
KMK vom 30. Januar 2019, wird verwiesen. 

13. Zu Artikel 1 (§ 9 Absatz 5 PsychThG) 

In Artikel 1 ist § 9 Absatz 5 zu streichen. 

Begründung:  

In § 9 Absatz 5 PsychThG ist die Möglichkeit vorgesehen, dass die nach Lan-
desrecht für Gesundheit zuständige Stelle Studierenden auf Antrag einen ge-
sonderten Bescheid darüber erteilen kann, dass deren Lernergebnisse aus dem 
Bachelorstudium die berufsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen. 

Eine solche Feststellung ist weder erforderlich, noch sachgerecht. Sie ist daher 
abzulehnen. 

Die Prüfung, ob die/der einzelne Bewerber/in für den Masterstudiengang, die 
berufsrechtlich erforderlichen Voraussetzungen aus dem Bachelorstudium mit-
bringt, hat vielmehr die Hochschule im Rahmen des Masterzugangs zu ent-
scheiden. 

K 
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Im Verfahren der Akkreditierung des Masterstudiums entscheidet die nach 
Landesrecht für Gesundheit zuständige Stelle über die Einhaltung der berufs-
rechtlichen Voraussetzungen (lediglich) mit Blick auf die Regelung des Mas-
terzugangs. Hinsichtlich des Zugangs zum Masterstudiengang ist dessen be-
rufsrechtliche Anerkennung (in einer Masterzugangsordnung) von einem Ba-
chelorabschluss oder einem gleichwertigen Studienabschluss abhängig zu ma-
chen, dessen Lernergebnisse inhaltlich den Anforderungen des vorgeschlage-
nen Gesetzes und den Anforderungen der auf Grund des § 20 PsychThG erlas-
senen Rechtsverordnung entsprechen (siehe § 9 Absatz 4 Satz 4 PsychThG). 
Nur dies wird hinsichtlich des Masterstudiengangs als solchem von der zustän-
digen Gesundheitsbehörde (im gemäß § 35 MRVO organisatorisch verknüpften 
Verfahren im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens) geprüft und festgestellt. 
Die Einzelfallentscheidung, ob die/der jeweilige Bewerber/in diese Anforde-
rungen erfüllt, trifft die Hochschule. 

Auf die ausführliche Begründung in der gemeinsamen Stellungnahme der Län-
der zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Psychotherapeutenausbildung, 
übersandt durch das Schreiben des Vorsitzenden des Hochschulausschusses der 
KMK vom 30. Januar 2019, wird verwiesen. 

14. Zu Artikel 1 (§ 9 Absatz 4 Satz 5 und Satz 6 – neu – und 

Absatz 5 PsychThG) 

In Artikel 1 ist § 9 Absatz 4 Satz 5 wie folgt zu fassen: 

„Hinsichtlich des Zugangs zum Masterstudiengang ist dessen berufsrechtliche 

Anerkennung dabei von einem Bachelorabschluss, dessen berufsrechtliche Vo-

raussetzungen von der nach Landesrecht für Gesundheit zuständigen Stelle im 

Rahmen der Akkreditierung nach Satz 3 festgestellt wurde, oder von einem au-

ßerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes abgeschlossenen gleichwertigen 

Bachelorabschluss abhängig zu machen, dessen Lernergebnisse inhaltlich den 

Anforderungen dieses Gesetzes und den Anforderungen der aufgrund des § 20 

erlassenen Rechtsverordnung entsprechen.“ 

Folgeänderungen: 

In Artikel 1 ist § 9 wie folgt zu ändern: 

a) Dem Absatz 4 ist folgender Satz anzufügen: 

„Gleichwertige Bachelorabschlüsse nach Satz 5 müssen an einer Universität 

oder einer Hochschule, die Universitäten gleichgestellt ist, erworben sein.“ 

G 
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[b) Absatz 5 ist wie folgt zu fassen: 

„(5) Auf Antrag ist Studierenden, die über einen gleichwertigen Ba-

chelorabschluss nach Absatz 4 Satz 5 verfügen, durch die nach Landesrecht 

für Gesundheit zuständige Stelle ein gesonderter Bescheid darüber zu ertei-

len, dass ihre Lernergebnisse inhaltlich die Anforderungen dieses Gesetzes 

und die Anforderungen der aufgrund des § 20 erlassenen Rechtsverordnung 

erfüllen. Dem Antrag ist eine Bestätigung von einer Universität oder einer 

Hochschule, die Universitäten gleichgestellt ist, die ihren Sitz in dem Land 

der zuständigen Stelle hat, beizufügen, aus der hervorgeht, dass der Studi-

enabschluss die Anforderungen für den Zugang zum berufsrechtlich aner-

kannten Masterstudiengang erfüllt.“]

Begründung: 

§ 9 Absatz 4 Satz 5 PsychThG entsprechend wird der Zugang zu einem berufs-
rechtlich anerkannten Masterstudiengang durch eine Vielzahl unterschiedlicher 
Studiengänge ermöglicht. Insbesondere ermöglichen auch andere inländische 
Studienabschlüsse, bei denen die nach Landesrecht für Gesundheit zuständige 
Stelle im Akkreditierungsverfahren nicht beteiligt wurde, den Zugang zum 
Masterstudiengang. Diese Öffnung für andere Studienabschlüsse steht dem im 
Interesse des Patientenschutzes streng reglementierten Berufszulassungsrecht 
der akademischen Heilberufe entgegen. 

Im Sinne des Patientenschutzes ist vielmehr der Zugang nur von den Bachelor-
studienabschlüssen abhängig zu machen, für die die nach Landesrecht für Ge-
sundheit zuständige Stelle die berufsrechtliche Anerkennung festgestellt hat. 

Die vorgeschlagene Änderung ermöglicht auch Studierenden, die über einen 
ausländischen, gleichwertigen Bachelorabschuss verfügen, weiterhin den Zu-
gang zum berufsrechtlich anerkannten Masterstudiengang. Da für diese auslän-
dischen Studiengänge die berufsrechtliche Anerkennung nach diesem Gesetz 
nicht im Rahmen eines Akkreditierungsverfahrens festgestellt werden kann, 
bleibt für sie Voraussetzung, dass die Lernergebnisse inhaltlich den Anforde-
rungen dieses Gesetzes und den Anforderungen der aufgrund des § 20 
PsychThG erlassenen Rechtsverordnung entsprechen. 

Zu den Folgeänderungen: 

Zu Buchstabe a: 

Die vorgeschlagene Änderung stellt sicher, dass nur solche Bachelorabschlüsse 
gleichwertig sein können, die an einer Universität oder einer Hochschule, die 
Universitäten gleichgestellt ist, erworben wurden. Dies entspricht den Anforde-
rungen für die im Geltungsbereich dieses Gesetzes abgeschlossenen Bachelor-
studiengänge. 
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[Zu Buchstabe b: 

Die vorgeschlagene Änderung ist notwendig, da sich die Prüfung nach der vor-
geschlagenen Änderung zu § 9 Absatz 4 Satz 5 PsychThG nicht mehr auf 
„gleichwertige Studienabschlüsse“ sondern nur noch auf „gleichwertige Ba-
chelorabschlüsse“ beziehen kann, die nicht im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
abgeschlossen wurden. Sie schafft zusätzlich die Voraussetzung, dass das Vor-
liegen der Zugangsvoraussetzungen zum berufsrechtlich anerkannten Master-
studiengang durch eine Universität oder eine Hochschule, die Universitäten 
gleichgestellt ist, festgestellt wurde. Zum einen werden die Hochschulen durch 
die Regelung wesentlich in die Entscheidung über die Gleichwertigkeit von 
Bachelorabschlüssen einbezogen. Zum anderen wird erreicht, dass Studierende 
nicht zur Erhöhung der Erfolgsaussichten entsprechende Anträge an verschie-
dene nach Landesrecht für Gesundheit zuständige Stellen richten.]

16. Zu Artikel 1 (§ 9 Absatz 8 und Absatz 9 PsychThG) 

a) Das Psychotherapeutengesetz (PsychThG) aus dem Jahr 1998 bedarf insbe-

sondere mit Blick auf die zwischenzeitlich erfolgte Bologna-Reform einer 

Überarbeitung. Daher begrüßt der Bundesrat die Bemühungen der Bundes-

regierung, für ein neues PsychThG, das den veränderten Strukturen in der 

Hochschulausbildung Rechnung trägt und die steigenden Anforderungen an 

die psychotherapeutische Tätigkeit berücksichtigt. Dadurch soll eine quali-

tativ hochwertige und an den aktuellen und absehbaren Bedürfnissen ausge-

richtete psychotherapeutische Versorgung sichergestellt werden. 

b) Der Bundesrat hält jedoch die im Gesetzentwurf vorgesehenen Praxisanteile 

für deutlich zu gering, um eine qualitativ hochwertige Versorgung sicherzu-

stellen. Die bisherige Ausbildung zum Psychotherapeuten sieht einen hohen 

Praxisanteil vor: Die praktische Tätigkeit gemäß § 2 Absatz 2 der Ausbil-

dungs- und Prüfungsverordnung für Psychologische Psychotherapeuten 

(PsychTh-APrV) umfasst mindestens 1 800 Stunden im psychiatrischen und 

psychosomatischen Bereich; hinzu kommt die praktische Ausbildung, die 

gemäß § 4 PsychTh-APrV mindestens 600 Behandlungsstunden unter Su-

pervision umfasst (mindestens 150 Supervisionsstunden). 

Für die Direktausbildung sind gemäß § 9 Absatz 8 und Absatz 9 PsychThG 

berufspraktische Einsätze während des Bachelor-Studiums im Umfang von 

570 Stunden und während des Master-Studiums im Umfang von 750 Stun-

den vorgesehen. Dabei wird der mit – insgesamt – 1 320 Stunden bereits 

deutlich geringere Praxisanteil allerdings nicht nur am Patienten erbracht, 

sondern auch für erste Erfahrungen in allgemeinen Bereichen des Gesund-

G 
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heitswesens und für die Grundlagen- und Anwendungsforschung der Psy-

chologie und heilkundlichen Psychotherapie aufgewendet.  

c) Der Bundesrat fordert daher, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prü-

fen, wie ein ausreichend großer Praxisanteil in der direkten Versorgung von 

Patientinnen und Patienten vor der Erteilung einer Approbation gewährleis-

tet werden kann. Zu überlegen wäre – in Anlehnung an die ärztliche Appro-

bation – ein „Praktisches Jahr“ oder „Praktisches Semester“. 

17. Zu Artikel 1 (§ 9 Absatz 10 Satz 2 PsychThG) 

In Artikel 1 sind in § 9 Absatz 10 Satz 2 nach den Wörtern "schließt sie" die 

Wörter "im Einvernehmen mit der nach Landesrecht für Gesundheit zuständi-

gen Stelle" einzufügen. 

Begründung 

§ 9 Absatz 10 PsychThG sieht vor, dass die Hochschule für die berufsprakti-
schen Einsätze Kooperationen mit geeigneten Einrichtungen abschließen kann, 
sofern sie die Durchführung dieser Einsätze nicht selbst sicherstellen kann. 
Analog zur ärztlichen Ausbildung (vgl. § 4 Absatz 3 BÄO) sollten diese Ko-
operationen im Einvernehmen mit der nach Landesrecht für Gesundheit zu-
ständigen Stelle geschlossen werden.  

18. Zu Artikel 1 (§ 10 Absatz 4 PsychThG) 

In Artikel 1 ist § 10 Absatz 4 wie folgt zu fassen:  

„(4) Die psychotherapeutische Prüfung besteht aus folgenden drei Teilen: 

1. einer mündlich-praktischen Fallprüfung im Rahmen eines arbeitsplatzba-

sierten Assessments, 

2. einer anwendungsorientierten Parcoursprüfung in fünf Kompetenzbereichen 

und  

3. einer schriftlichen Prüfung.“ 

G 
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Begründung 

Zur Sicherstellung einer bundesweit einheitlichen Qualität an ausgebildeten 
Psychotherapeuten, ist eine schriftliche Prüfung als Bestandteil der staatlichen 
Prüfung zwingend erforderlich. Zwar werden die Studierenden während ihres 
Bachelor- und Masterstudiums durch die Universitäten ausgestaltete schriftli-
che Modulprüfungen absolvieren. Diese werden jedoch durch die Universitäten 
erstellt und weichen daher von Universität zu Universität voneinander ab. Eine 
bundesweite Vergleichbarkeit des Kenntnisstands und die Sicherstellung eines 
bundesweit einheitlichen Kenntnisstands sind dadurch nicht möglich. Es muss 
auch sichergestellt sein, dass die angehenden Psychotherapeuten über einen 
bundesweit einheitlichen Kenntnisstand verfügen. Die staatliche Prüfung sollte 
daher auch einen schriftlichen Teil enthalten. 

19. Zu Artikel 1 (§ 12 Absatz 3 PsychThG) 

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungsverfahren, in § 12 Absatz 3 

Satz 1 PsychThG das Wort „Ausbildung“ durch das Wort „Berufsqualifikation“ 

zu ersetzen oder eine andere mit der Richtlinie 2005/36/EG konforme Formulie-

rung zu prüfen. 

Begründung: 

Der vorgesehene Wortlaut stünde mit der Richtlinie 2005/36/EG nicht in Ein-
klang und würde Personen mit europäischen Qualifikationen gegenüber Perso-
nen mit Drittstaatsqualifikationen benachteiligen. 

§ 12 PsychThG bezieht sich auf in Mitgliedstaaten, Vertragsstaaten oder 
gleichgestellten Staaten erworbene Berufsqualifikationen. Nach Artikel 14 Ab-
satz 5 der Richtlinie 2005/36/EG ist vor der Auferlegung eines Anpassungs-
lehrgangs oder einer Eignungsprüfung zunächst zu prüfen, ob wesentliche Un-
terschiede in der Ausbildung durch Berufserfahrung oder lebenslanges Lernen 
ausgeglichen werden können. Indem § 12 Absatz 3 Satz 1 PsychThG formu-
liert: „haben (…) abzulegen, wenn ihre Ausbildung wesentliche Unterschiede 
(…) aufweist“ bleibt für diese nach europäischen Vorgaben notwendige Prü-
fung eines späteren Ausgleichs kein Raum.  

Auch § 11 Absatz 2 Satz 1 PsychThG, auf den § 12 Absatz 3 Satz 2 PsychThG 
verweist, stellt auf die „erworbene Berufsqualifikation“ und nicht etwa nur auf 
die „Ausbildung“ ab. Auch insoweit ist ein Gleichlauf beider Normen geboten.  

G 
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20. Zu Artikel 1 (§ 13 Absatz 1 Satz 3 und  

§ 20 Absatz 2 Nummer 7 PsychThG) 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) In § 13 Absatz 1 Satz 3 sind nach dem Wort „erteilen“ die Wörter „oder ein 

Europäischer Berufsausweis auszustellen“ anzufügen. 

b) In § 20 Absatz 2 Nummer 7 sind nach dem Wort „Berufsausweises“ die 

Wörter „für antragstellende Personen mit innerhalb oder außerhalb des Gel-

tungsbereichs dieses Gesetzes erworbener Berufsqualifikation“ anzufügen. 

Begründung:  

Zu Buchstabe a: 

Der Bundesrat begrüßt, dass der Gesetzentwurf das Instrument des Europäi-
schen Berufsausweises nach Artikel 4a der Richtlinie 2005/36/EG bereits be-
rücksichtigt. Die Möglichkeit der Erteilung eines Europäischen Berufsauswei-
ses sollte konsequent auch in § 13 Absatz 1 Satz 3 PsychThG ausdrücklich ge-
nannt werden.  

Es wird darauf hingewiesen, dass bislang noch kein Durchführungsrechtsakt 
nach Artikel 4a Absatz 7 der Richtlinie 2005/36/EG vorliegt, der den Europäi-
schen Berufsausweis für den Beruf der Psychotherapeutin und des Psychothe-
rapeuten anwendbar macht. 

Zu Buchstabe b: 

Auch für den umgekehrten Fall der Mitwirkung deutscher Behörden in der 
Rolle als Behörden des Herkunftsstaats muss eine Regelung getroffen werden. 
§ 20 Absatz 2 Nummer 7 PsychThG ist daher entsprechend anzupassen. 

21. Zu Artikel 1 (§ 22 Absatz 3 PsychThG) 

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen,  

a) ob in § 22 Absatz 3 PsychThG das Wort „abgeschlossen“ durch das Wort 

„erworben“ ersetzt werden kann, und 

b) ob § 22 Absatz 3 PsychThG für die Bestimmung umfassender Zuständig-

keiten im Zusammenhang mit dem Europäischen Berufsausweis nach der 

Richtlinie 2005/36/EG ausreichend ist. 

G 
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Begründung: 

Zu Buchstabe a: 

Die Verwendung des Begriffs „abgeschlossen“ in § 22 Absatz 3 PsychThG er-
scheint missverständlich, da in eine Berufsqualifikation über die Ausbildung 
hinausgehende Berufserfahrung und lebenslanges Lernen einfließen können 
(vgl. auch die Begriffsbestimmung in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der 
Richtlinie 2005/36/EG). Beim Europäischen Berufsausweis ist nicht das Vor-
liegen eines formalen „Abschlusses“ ausschlaggebend, sondern eine „Berufs-
qualifikation“ (vgl. Artikel 4a Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG). 

Zu Buchstabe b: 

Der Bundesrat hat Zweifel, ob mit dem Gesetzentwurf die nach der Richtlinie 
2005/36/EG notwendigen Zuständigkeitsbestimmungen umfassend getroffen 
werden. Nach den europäischen Vorgaben (vgl. Durchführungsverordnung 
(EU) 2015/983 der Kommission vom 24. Juni 2015 betreffend das Verfahren 
zur Ausstellung des Europäischen Berufsausweises und die Anwendung des 
Vorwarnmechanismus gemäß der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 159 vom 25.6.2015, Seite 27) wird der Be-
griff „Herkunftsmitgliedstaat“ in dem Sinne verwandt, dass es sich um den 
Mitgliedstaat handelt, in dem die Person zum Zeitpunkt der Antragstellung 
niedergelassen ist. Demnach besteht eine Zuständigkeit für die Ausstellung des 
Europäischen Berufsausweises auch für die Fälle, in denen die Person eine 
Qualifikation nicht in Deutschland erworben, sich aber in Deutschland nieder-
gelassen hat. Dieser Fall dürfte mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht ab-
gebildet sein. Diese Regelungslücke wäre zu schließen. 

22. Zu Artikel 1 (§ 24 Absatz 1,  

Absatz 3 Satz 2 – neu –,  

Absatz 5 und  

Absatz 6 Satz 1 und  

§ 25 Absatz 1 und  

Absatz 2 Satz 3 – neu – PsychThG) 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) § 24 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Absatz 1 sind nach dem Wort "Behörden" die Wörter "der anderen 

Länder," einzufügen. 

G 
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bb) Dem Absatz 3 ist folgender Satz anzufügen: 

"Satz 2 gilt nicht für die Unterrichtung der zuständigen Behörden der 

anderen Länder durch die zuständige Behörde des Landes, in dem der 

Beruf der Psychotherapeutin oder des Psychotherapeuten ausgeübt 

wird." 

cc) In Absatz 5 sind nach dem Wort "Behörden" die Wörter "der anderen 

Länder," einzufügen. 

dd) In Absatz 6 Satz 1 sind nach dem Wort "Behörden" die Wörter "der an-

deren Länder," einzufügen. 

b) § 25 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Absatz 1 sind nach dem Wort "Behörden" die Wörter "der anderen 

Länder," einzufügen. 

bb) Dem Absatz 2 ist folgender Satz anzufügen: 

"Satz 2 gilt nicht für die Unterrichtung der zuständigen Behörden der 

anderen Länder durch die zuständige Behörde des Landes, in dem der 

Beruf der Psychotherapeutin oder des Psychotherapeuten ausgeübt 

wird." 

Begründung: 

Zu Buchstabe a: 

§ 24 PsychThG sieht die Unterrichtung der zuständigen Behörden zum Beispiel 
im Falle des Widerrufs, der Rücknahme oder der Ruhensanordnung der Ap-
probation als Psychotherapeut vor. Die Unterrichtung ist nach der Regelung im 
Gesetzentwurf auf die zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten, der 
anderen Vertragsstaaten und der gleichgestellten Staaten beschränkt.  

Die zuständigen Behörden der Länder sollten sich ebenfalls in diesen Fällen 
gegenseitig unterrichten dürfen. Nach der derzeitigen Rechtslage fehlt es an der 
dafür erforderlichen Rechtsgrundlage. So könnte es vorkommen, dass ein Psy-
chotherapeut eine Tätigkeit in einem anderen Land aufnimmt, als dem, in dem 
er sie erhalten hat, die Approbation dort zum Beispiel widerrufen wird und er 
daher beschließt, wieder in dem Land tätig zu sein, das ihm die Approbation 
ursprünglich ausgestellt hat. Aufgrund einer fehlenden Rechtsgrundlage erfährt 
die ursprünglich ausstellende Behörde nicht, dass die Approbation entzogen 
wurde. Um dies zu vermeiden, sollten die Länder sich untereinander unterrich-
ten können. Dieser Austausch ist insbesondere auch vor dem Hintergrund der 
Ausgabe der elektronischen Heilberufsausweise erforderlich. Denn nach 
§ 291a Absatz 5d SGB V müssen die zuständigen Stellen bestätigen, dass eine 
Person befugt ist, den jeweiligen Beruf auszuüben. Die zuständige Stelle wird 
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dabei in der Regel die Behörde sein, die die Befugnis zur Berufsausübung er-
teilt hat. Diese Behörde sollte daher auch darüber informiert werden, wenn die 
zuständige Behörde eines anderen Landes diese Befugnis zum Beispiel entzo-
gen hat. Die Unterrichtungspflichten sollten daher auch auf die zuständigen 
Behörden der Länder untereinander erweitert werden 

Zu Buchstabe b: 

§ 25 PsychThG sieht Unterrichtungspflichten der zuständigen Behörden ge-
genüber den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten, der anderen 
Vertragsstaaten und der gleichgestellten Staaten vor, wenn gerichtlich festge-
stellt wurde, dass eine Person gefälschte Berufsqualifikationsnachweise ver-
wendet hat. Eine Unterrichtung der zuständigen Behörden der anderen Länder 
ist nicht vorgesehen. Eine solche Unterrichtungspflicht sollte jedoch aufge-
nommen werden, um einer erneuten Antragstellung in einem anderen Land 
vorzubeugen. 

23. Zu Artikel 1 (§ 24 und § 25 PsychThG) 

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungsverfahren um erneute Prüfung, 

ob tatsächlich nur unanfechtbare Entscheidungen die Vorwarnmechanismen aus 

Artikel 56a der Richtlinie 2005/36/EG auslösen sollten. 

Begründung:  

Vor dem Hintergrund des laufenden Vertragsverletzungsverfahrens Num-
mer 2018/2171 und der dadurch bekannten Auffassung der Kommission sollte 
diese Frage nochmals überprüft und das vorgeschlagene Gesetz gegebenenfalls 
angepasst werden.  

24. Zu Artikel 1 (§ 27 Absatz 2 Satz 1a – neu – PsychThG) 

In Artikel 1 ist in § 27 Absatz 2 nach Satz 1 folgender Satz einzufügen:  

„Im Geltungsbereich dieses Gesetzes absolvierte Studiengänge nach § 5 Ab-

satz 2 Nummer 1 Buchstabe a und § 5 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b des 

Psychotherapeutengesetzes in der bis zum 31. August 2020 geltenden Fassung 

sind nur solche Studiengänge, die zu einem Abschluss der 2. Qualifikationsstufe 

(Master-Ebene) des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse 

führen.“ 

G 
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Begründung: 

Die durch die hochschulrechtlichen Entwicklungen überholten Zugangsrege-
lungen zu den Ausbildungen nach dem bislang geltenden Psychotherapeuten-
gesetz sind ein wesentlicher Grund für die geplante Reform. Die Zugangsvo-
raussetzungen sind seit Inkrafttreten des PsychThG 1999 unverändert. Die Stu-
diengänge und mit ihnen die Abschlüsse haben sich nach der Bologna-Reform 
durch die Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge in der Zwischen-
zeit jedoch verändert, so dass die ursprünglich unter die Regelung fallenden 
Diplomstudiengänge nicht mehr existieren.  

Da die Norm nicht an diese Entwicklung des Hochschulwesens angepasst wur-
de, hat dies zu einer uneinheitlichen Verwaltungspraxis in den Ländern geführt. 
Auch führte dies dazu, dass im Bereich der Psychologie nur Masterabschlüsse 
die Anforderungen dieser Vorschrift erfüllen, während für den Zugang zu einer 
Ausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie teilweise ein Ba-
chelorabschluss in den Studiengängen Pädagogik oder Sozialpädagogik als 
ausreichend angesehen wird. Dies wird insbesondere von den Studierenden als 
ungerecht und unangemessen empfunden (vgl. Begründung des Gesetzent-
wurfs, Seite 30 f.). 

Der Gesetzentwurf sieht eine Übergangszeit bis zum Jahr 2032 vor, in der die 
bisherigen Ausbildungen abgeschlossen werden können. Es ist in der Folge 
damit zu rechnen, dass über mindestens fünf Jahre die bisherigen Ausbildun-
gen neu aufgenommen werden. Die vorgeschlagene Änderung ist daher not-
wendig, um für diesen Zeitraum Rechtsklarheit sowohl für die Studierenden als 
auch für die zuständigen Stellen zu schaffen.  

Die vorgeschlagene Änderung schafft einheitliche Vorgaben für das mit der 
Norm geforderte Qualifikationsniveau der Studiengänge, die Zugangsvoraus-
setzung ist. Hierdurch wird eine bundeseinheitliche Umsetzung ermöglicht. Ei-
ne einheitliche Umsetzung erfolgt gegenwärtig trotz Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts im August 2017 zu den Zugangsvoraussetzungen nicht. 

Mit Festlegung des Qualifikationsrahmens für die im Inland absolvierten Stu-
diengänge wird ferner gewährleistet, dass im Ausland abgeschlossene Studien-
gänge als Zugangsvoraussetzung dieses Niveau ebenfalls erreichen, da sich de-
ren hierfür notwendige Gleichwertigkeit nach den Vorgaben für die Studien-
gänge nach des § 5 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a und § 5 Absatz 2 Num-
mer 2 Buchstabe b des Psychotherapeutengesetzes in der bis zum 
31. August 2020 geltenden Fassung richtet. 

25. Zu Artikel 1 (§ 27 PsychThG) 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, zeitnah ihrer Prüfzusage im Rahmen 

dieses Gesetzgebungsverfahrens nachzukommen und eine Regelung mit dem 

Ziel zu treffen, dass eine angemessene Vergütung der Auszubildenden, die ihre 

Ausbildung nach § 27 PsychThG abschließen, während ihrer praktischen Tätig-

keit nach § 2 PsychTh-APrV zulasten der GKV erfolgt. 
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Begründung: 

Ein wesentlicher Grund für die vorgesehene Reform der Psychotherapeuten-
ausbildung sind auch die in der bisherigen Ausbildung zur Psychologischen 
Psychotherapeutin / zum Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutin / Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
aufgetretenen Finanzierungslücken und die damit verbundene Notwendigkeit 
die Ausbildungskosten durch die Ausbildungskandidaten im Wesentlichen 
selbst zu tragen (vgl. Begründung des Gesetzentwurfs, Seite 31). 

Obwohl der Gesetzentwurf einen Zeitraum bis zum Jahr 2032 vorsieht, in dem 
die Ausbildungen nach dem bisherigen Psychotherapeutengesetz abgeschlossen 
werden können, werden die Finanzierungsprobleme der alten Ausbildung für 
diesen Übergangszeitraum nicht gelöst. 

Für die Betroffenen bedeutet die Durchführung der bisherigen Ausbildungen 
daher unverändert eine hohe finanzielle Belastung, die in Konkurrenz mit den 
zukünftigen Weiterzubildenden um die klinischen Ausbildungsplätze weiter 
steigen wird. 

Eine Vergütung der Auszubildenden während ihrer praktischen Tätigkeit ge-
mäß § 2 PsychTh-APrV ist daher die Voraussetzung dafür, dass alle Betroffe-
nen – unabhängig von ihren individuellen finanziellen Möglichkeiten – die 
Ausbildungen abschließen können. Sie ist darüber hinaus auch gerechtfertigt, 
weil sie im Rahmen dieser Ausbildungsabschnitte durch ihre Tätigkeit zur psy-
chiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung der gesetzlich Versicher-
ten beitragen. 

Eine fehlende Vergütung würde auch bedeuten, dass für den Übergangszeit-
raum zwei gleichartige Ausbildungen / Weiterbildungen parallel zueinander 
bestehen, die eine vollkommen unterschiedliche Vergütung erhalten. Dies wür-
de das bestehende Ungerechtigkeitsgefühl der angehenden Psychologischen 
Psychotherapeutinnen, Psychologischen Psychotherapeuten, Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten weiter verstärken. 

Da der Zeitraum, in dem die bisherigen Ausbildungen abgeschlossenen sein 
müssen, und hierdurch die Anzahl der möglichen Auszubildenden beschränkt 
ist, wird auch der finanzielle Aufwand eingegrenzt. Unverhältnismäßig hohe 
Kosten durch die Vergütung zu Lasten der GKV sind daher bereits durch die 
Gesetzeskonzeption ausgeschlossen. 

26. Zu Artikel 1 (§ 27 PsychThG) 

Zentrales Anliegen der Reform in der Psychotherapeutenausbildung ist es auch, 

die Sicherung der sozialen Stellung der Studierenden während des Studiums 

sowie die infolge der berufsrechtlichen Anpassungen notwendigen Folgeände-

rungen im Sozialversicherungsrecht zu gewährleisten. Dies ist grundsätzlich für 

die Studierenden, die den Masterstudiengang nach diesem Gesetzentwurf neu 

G 

juris Lex QS
02052024 ()



- 23 - Empfehlungen, 98/1/19 

...

beginnen werden, gelungen.  

Die derzeitigen Psychotherapeuten in Ausbildung (PiA) erhalten zurzeit weder 

ein Entgelt noch sind sie sozialrechtlich abgesichert. Der vorliegende Gesetz-

entwurf enthält keine Übergangsregelung, die diesen Zustand beseitigt.  

Mit der fehlenden Übergangsregelung für die heutigen PiA besteht die Gefahr, 

dass Absolventen nach dem derzeit geltenden Psychotherapeutengesetz ihre 

Ausbildung aufgeben werden. In Folge ist damit zu rechnen, dass zu wenig 

Psychotherapeuten in dieser Übergangsphase zur Verfügung stehen. 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren eine Übergangsrege-

lung für die derzeitigen PiA zu treffen.  

Begründung:  

Für die Ausbildung zum Psychotherapeuten bezahlen die Absolventen nicht 
unerhebliche Beträge. Während der praktischen Tätigkeit in den Ambulanzen 
oder auch Kliniken erhalten die PiA weder eine Vergütung noch sind sie sozi-
alrechtlich abgesichert, obwohl sie Leistungen in der Psychotherapie erbringen, 
die bei den Krankenkassen abrechenbar sind.  

Dennoch ist im Gesetzentwurf keine Regelung vorgesehen. Aufgrund der lan-
gen Übergangszeit von zwölf Jahren werden noch sehr viele Absolventen die 
Ausbildung nach dem alten System durchlaufen. Um für diesen Zeitraum keine 
Zwei-Klassen-Gesellschaft in der psychotherapeutischen Ausbildung entstehen 
zu lassen, bedarf es dringend einer Übergangsregelung, die die Vergütung so-
wie die sozialrechtliche Absicherung für die ambulante Arbeit regelt.  

27. Zu Artikel 1 (allgemein) 

Der Bundesrat regt an, im weiteren Gesetzgebungsverfahren Vorschriften zur 

Möglichkeit der elektronischen Abwicklung der Verfahren zum Berufszugang 

aufzunehmen.  

Begründung:  

Artikel 57a der Richtlinie 2005/36/EG schreibt für Personen aus Mitgliedstaa-
ten, Vertragsstaaten und gleichgestellten Staaten bereits den Zugang zu einer 
elektronischen Abwicklung der Verfahren vor; gleichzeitig könnten damit die 
Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes bereits im Vorgriff umgesetzt werden. 
Ein gut übertragbares Beispiel für eine unkomplizierte Lösung wäre § 13b 
Bundes-Tierärzteordnung. 
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28. Zu Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa und  

Doppelbuchstabe bb – neu –  

(§ 73 Absatz 2 Satz 2 SGB V) 

In Artikel 2 Nummer 3 ist der Buchstabe a wie folgt zu fassen: 

‚a) Satz 2 wird wie folgt zu geändert: 

aa) Das Komma und die Angabe „8“ werden gestrichen. 

bb) Das Semikolon wird durch einen Punkt ersetzt und der nachfolgende 

Halbsatz wird gestrichen.‘ 

Begründung: 

Die stetige Zunahme von psychischen Erkrankungen erfordert, den Kompe-
tenzkatalog der Psychotherapeutinnen und -therapeuten um die Ausstellung 
von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen zu erweitern. 

29. Zu Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe b (§ 73 Absatz 2 Satz 4 SGB V) 

In Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe b sind in § 73 Absatz 2 Satz 4 nach dem 

Wort „Ergotherapie,“ die Wörter „Hilfsmittel zur psychotherapeutischen Ver-

sorgung,“ einzufügen.  

Begründung: 

Digitale Anwendungen sollen systematisch in die psychotherapeutische Be-
handlung einbezogen werden können, um so die Versorgung psychisch kranker 
Menschen zu verbessern und effizienter zu gestalten. In einer Vielzahl an Stu-
dien konnte die Wirksamkeit von Internetprogrammen bei psychischen Erkran-
kungen nachgewiesen werden. Einige der evaluierten Programme sind mittler-
weile als Medizinprodukt zertifiziert oder werden von einzelnen Krankenkas-
sen für ihre Mitglieder bereitgestellt. Wirksame Internetprogramme zur Prä-
vention und Behandlung psychischer Erkrankungen sollten zu den Versor-
gungsleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung gehören und entspre-
chend verordnet werden können. 
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30. Zu Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe c (§ 73 Absatz 2 Satz 6 SGB V)  

In Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe c ist § 73 Absatz 2 Satz 6 zu streichen.  

Begründung: 

Für eine umfassende Versorgung von Patientinnen und Patienten mit (insbe-
sondere schweren) psychischen Erkrankungen und komplexem Behandlungs-
bedarf ist es notwendig, gegebenenfalls weitere notwendige, die Psychothera-
pie ergänzende Leistungen auf die psychotherapeutische Behandlung abzu-
stimmen und verordnen zu können. Für die nach künftigem Recht aus- und 
weitergebildeten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ist eine Ver-
ordnungsbefugnis für Ergotherapie und häusliche psychiatrische Krankenpfle-
ge vorgesehen, nicht jedoch für die nach altem Recht approbierten Psychologi-
schen Psychotherapeutinnen und Psychologischen Psychotherapeuten sowie 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten, obwohl diese bereits heute über die erforderlichen 
Qualifikationen verfügen.  

31. Zu Artikel 2 Nummer 5 (§ 92 Absatz 6a Satz 1 und Satz 4 SGB V) 

Artikel 2 Nummer 5 ist zu streichen. 

Begründung: 

Die im Gesetzentwurf vorgeschlagene Ergänzung von § 92 Absatz 6a Satz 1 
SGB V um den Halbsatz „der Gemeinsame Bundesausschuss kann dabei Rege-
lungen treffen, die diagnoseorientiert und leitliniengerecht den Behandlungs-
bedarf konkretisieren.“ und den weiteren Satz „Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss beschließt bis spätestens 31. Juli 2020 in einer Ergänzung der Richtlinie 
nach Satz 1 Regelungen für eine berufsgruppenübergreifende, koordinierte und 
strukturierte Versorgung sowie zur weiteren Förderung der Gruppentherapie 
und der weiteren Vereinfachung des Gutachtenverfahrens.“ sollte nicht aufge-
nommen werden. 

Bereits im Gesetzentwurf zum Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) 
wurde ein entsprechender Passus eingebracht und von den Ländern abgelehnt. 
In der Begründung zur BR-Drucksache 504/1/18 heißt es hierzu wie folgt: „Die 
am 1. April 2017 in Kraft getretene Neufassung der PT-Richtlinie sieht bereits 
heute eine Steuerung des Versicherten in die für ihn geeignete Versorgungs-
ebene durch die Durchführung einer verpflichtenden Sprechstunde vor. Die 
Wartezeiten auf ein erstes Gespräch und auf schnelle Erstinterventionen haben 
sich dadurch verkürzt. Eine systematische Evaluation sollte abgewartet werden, 
um gegebenenfalls gezielt weitere Anpassungen vorzunehmen. 
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Erst Anfang 2017 erfolgte eine umfassende Strukturreform der Psychotherapie-
Richtlinie, die in Teilen mit den Elementen Sprechstunde, Akutversorgung et 
cetera bereits eine gestufte Versorgung vorsieht. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen 
hierzu noch keine Evaluationsergebnisse vor. Daher erscheint eine erneute 
Umstrukturierung, ohne Ergebnisse der aktuellen Strukturreform zu kennen, 
nicht zielführend. Die vorgeschlagene Änderung kann nunmehr dazu führen, 
dass Patienten mit psychischen Erkrankungen insbesondere in ländlichen Regi-
onen längere Versorgungswege zugemutet werden und der Zugang zur Versor-
gung für diese Patientengruppe damit nicht verbessert, sondern verschlechtert 
wird. Die Schaffung hierarchischer Zuweisungswege stellt außerdem die be-
stehende Qualifikation der Vertragsärzte und Psychotherapeuten in Frage und 
spricht diesen die Fähigkeit zur indikationsgerechten Versorgung ab. Nicht zu-
letzt existiert mit dem Gutachterverfahren ein bewährtes Steuerungselement, 
um den Zugang zu einer längerfristigen psychotherapeutischen Versorgung zu 
regeln. 

Mit der vorgesehenen Regelung besteht die Gefahr, dass zusätzliche Hürden 
für psychisch kranke Menschen aufgebaut werden und dadurch der Zugang zur 
Psychotherapie eher noch erschwert wird. So könnte die wichtige Nieder-
schwelligkeit nicht mehr gegeben sein, wenn Patienten sich an mehreren Stel-
len offenbaren müssen.“ 

32. Zu Artikel 2 Nummer 7 (§ 95c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V) 

In Artikel 2 Nummer 7 ist § 95c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wie folgt zu fassen: 

„2. den erfolgreichen Abschluss entweder einer Weiterbildung für die Behand-

lung von Erwachsenen oder einer Weiterbildung für die Behandlung von 

Kindern und Jugendlichen oder einer Weiterbildung in einem anderen 

Fachgebiet mit der Befugnis zum Führen einer entsprechenden Gebietsbe-

zeichnung.“ 

Begründung: 

Voraussetzung für die Eintragung ins Arztregister soll nach § 95c Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 SGB V die Weiterbildung für die Behandlung von Erwach-
senen oder die Behandlung von Kindern und Jugendlichen sein, die zugleich 
ein durch den G-BA nach § 92 Absatz 6a SGB V anerkanntes Behandlungsver-
fahren einschließt. Hiermit erfolgt eine wesentliche Einschränkung des Weiter-
bildungsrechts der psychotherapeutischen Weiterbildung. Es ist originäres 
Recht der Länder und daraus abgeleitet das der Landeskammern, die Weiter-
bildungen bezüglich des Inhalts und Umfangs zu regeln. Die Reduzierung auf 
zwei explizit genannte Weiterbildungsgebiete für Erwachsene, Kinder und Ju-
gendliche sowie die Forderung nach einer Qualifizierung in einem vom G-BA 
anerkannten Behandlungsverfahren greift der Definition von Weiterbildungs-
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gebieten vor und schließt weitere Gebiete für die vertragsärztliche Versorgung 
aus.  

Die Regelung sollte in Analogie zu der die Ärzteschaft betreffenden gewählt 
werden. 

33. Zu Artikel 2 Nummer 10 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb (§ 117 Absatz 3 

Satz 2 SGB V) 

In Artikel 2 Nummer 10 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb sind in § 117 Ab-

satz 3 Satz 2 die Wörter „ ,soweit und solange die Ermächtigung notwendig ist, 

um eine ausreichende psychotherapeutische Versorgung der Versicherten si-

cherzustellen“ zu streichen. 

Begründung: 

Die Regelung bewirkt, dass die Ermächtigung von Ambulanzen an Einrichtun-
gen, die nach Landesrecht für die Weiterbildung von Psychotherapeuten oder 
Ärzten in psychotherapeutischen Fachgebieten zugelassen sind, zu widerrufen 
wäre, sofern in dem entsprechenden Planungsbereich Überversorgung eintritt. 
Die einer Institutsambulanz erteilte Ermächtigung benötigt eine hinreichende 
Bestandskraft. Regelungen, nach denen eine solche Ermächtigung nur befristet 
erteilt wird, sind daher nicht zielführend. Der Versorgungsbedarf der Versi-
cherten darf hierbei nicht maßgebliches Kriterium sein. 

34. Zu Artikel 2 Nummer 10 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb (§ 117 Absatz 3 

Satz 3 SGB V) 

In Artikel 2 Nummer 10 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb ist § 117 Absatz 3 

Satz 3 zu streichen. 

Begründung: 

Der Gesetzentwurf sieht eine unbefristete Bestandsschutzregelung für Ambu-
lanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG zur ambulanten psychothera-
peutischen Behandlung vor, die am Tag der ersten Lesung des Gesetzentwurfs 
nach § 117 Absatz 3 Satz 1 SGB V in der bis zum 31. August 2020 geltenden 
Fassung hierzu ermächtigt waren. Die Ermächtigung, die zum Zweck der 
Durchführung der bisherigen Ausbildungen nach dem PsychThG erfolgte, wird 
hierdurch um die unbefristete Ermächtigung zur ambulanten psychotherapeuti-
schen Behandlung als zukünftige Weiterbildungsstätte erweitert. Neue Weiter-
bildungsstätten hingegen werden nur dann zur ambulanten psychotherapeuti-
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schen Behandlung ermächtigt, soweit die Ermächtigung notwendig ist, um eine 
ausreichende psychotherapeutische Versorgung der Versicherten sicherzustel-
len.  

Die zu streichende Regelung in § 117 Absatz 3 Satz 3 SGB V verschafft den 
bestehenden Ambulanzen der Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG gegen-
über neuen Weiterbildungsangeboten einen nicht gerechtfertigten Vorteil, da 
sie dauerhaft von der Notwendigkeit der bedarfsabhängigen Ermächtigung 
freigestellt werden. Dabei kann eine bedarfsgerechte Ausbildungskapazität für 
die bestehenden Ausbildungsstätten nicht angenommen werden, da die Aner-
kennung bedarfsunabhängig erfolgte. Ein enormer Anstieg der Ausbildungs-
stätten war die Folge (vgl. Begründung des Gesetzentwurfs, Seite 72). 

Dies und die bereits bestehenden „kapazitäre(n) Überhänge bei der Verteilung 
von Kassensitzen“ (vgl. Begründung des Gesetzentwurfs, Seite 55) hätten zur 
Folge, dass neue Weiterbildungsstätten faktisch nicht zur ambulanten psycho-
therapeutischen Versorgung ermächtigt werden könnten. Ihre Etablierung wür-
de damit ebenso verhindert wie die Möglichkeit der zukünftig Weiterzubilden-
den, sich für andere, neue Angebote zu entscheiden. Über die erweiterte Be-
standschutzregelung als Weiterbildungsstätte erfolgt so eine unbefristete Fest-
legung auf die Ausbildungsstätten und Psychotherapieverfahren, die auf Dauer 
die Vielfältigkeit der psychotherapeutischen Versorgung einschränkt. 

Die Vielfalt der Weiterbildungsstätten ist zudem auch Voraussetzung für die 
Weiterentwicklung der Weiterbildung und die fachgerechte Durchführung zu-
künftiger, derzeit noch nicht etablierter, wissenschaftlich anerkannter psycho-
therapeutischer Verfahren. 

Mit der Streichung des § 117 Absatz 3 Satz 3 SGB V ist auch keine Benachtei-
ligung der bestehenden Ambulanzen gegenüber neuen Weiterbildungsstätten 
verbunden.  

Die bestehenden Ausbildungsstätten werden mit der vorgeschlagenen Ände-
rung ausdrücklich nicht von der zukünftigen Weiterbildung ausgeschlossen. 
Ebenfalls bleibt der Fortbestand als Ausbildungsstätte von der vorgeschlagenen 
Änderung unberührt. Im Sinne eines Bestandsschutzes bleibt die Ermächtigung 
zur ambulanten psychotherapeutischen Behandlung der Ambulanzen an den 
Ausbildungsstätten bestehen (vgl. Artikel 2 Nummer 10 Buchstabe b Doppel-
buchstabe aa (§ 117 Absatz 3 Satz 1 SGB V)). 

35. Zu Artikel 12 Absatz 2 und Absatz 3 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 

Artikel 12 ist wie folgt zu ändern: 

a) In Absatz 2 ist die Angabe „2020“ durch die Angabe „2021“ zu ersetzen. 

b) In Absatz 3 ist die Angabe „2020“ durch die Angabe „2021“ zu ersetzen. 
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Begründung: 

Der Gesetzentwurf sieht ein Inkrafttreten bereits zum 1. September 2020 vor. 
Der zur Verfügung stehende Zeitraum ist für die Einrichtung der entsprechen-
den Studiengänge an den Universitäten, einschließlich der notwendigen Ak-
kreditierung und Feststellung der berufsrechtlichen Anforderungen an den 
Masterstudiengang durch die zuständige Landesgesundheitsbehörde, nicht aus-
reichend. Dies gilt insbesondere auch, da die Verfahren zur Feststellung der be-
rufsrechtlichen Anforderung durch die zuständigen Landesgesundheitsbehör-
den nicht etabliert sind. Bei einem Inkrafttreten zum 1. September 2020 ist ein 
flächendeckendes Angebot des vorgesehen Studiums daher nicht zu gewähr-
leisten. 

Zudem ist bereits zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes mit den ersten 
staatlichen Prüfungen zu rechnen, da Absolventen jetziger Bachelorstudien-
gänge unter Absolvierung von Brückenkursen in einen neuen Masterstudien-
gang werden wechseln können. Auch für die Erarbeitung und Erstellung der 
neuen staatlichen Prüfung bedarf es eines ausreichenden Zeitraums. 

36. Zu Artikel 12 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 

Der Bundesrat weist darauf hin, dass die Frist bis zu dem vorgesehenen Inkraft-

treten am 1. September 2020 keinesfalls ausreicht, um an den Hochschulen die 

bestehenden Studiengänge umzugestalten beziehungsweise neue Studiengänge 

zeitgerecht zu etablieren. Es droht eine „Ausbildungslücke“. Der Bundesrat for-

dert daher großzügige Übergangsregelungen. Grundvoraussetzung für einen ra-

schen Beginn der Umgestaltung ist eine zeitnahe Erarbeitung der Approba-

tionsordnung sowie Klärung der offenen Fragen der Kostentragung. 

Begründung:  

In Artikel 12 PsychThG ist das Inkrafttreten des Gesetzes für den 
1. September 2020 vorgesehen. Nach der Einzelbegründung (vergleiche Seite 
39) soll dies den Hochschulen einen Start der neuen Studiengänge zum Winter-
semester ermöglichen. Gemeint ist damit wohl das Wintersemester 2020/2021, 
also ein Studienstart in eineinhalb Jahren. 

Dieser Zeitlauf erscheint unter mehreren Gesichtspunkten nicht realisierbar: 

– Für die neuen Studiengänge müssen an den Hochschulen hierzu zunächst 
Studiengangskonzepte erarbeitet werden, die die berufsrechtlichen Anforde-
rungen erfüllen. Dieser Prozess wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Als 
Grundlage hierfür ist jedoch zunächst zwingend eine Verordnung nach § 20 
PsychThG zu erlassen, da erst hier die Mindestanforderungen an das Studi-
um einschließlich der Inhalte der hochschulischen Lehre sowie der berufs-
praktischen Einsätze verbindlich geregelt werden. Ein Entwurf dieser Ver-
ordnung, die der Zustimmung des Bundesrats bedarf, liegt den Ländern bis-
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lang noch nicht vor. 

– Nach Erstellung der Studiengangskonzepte muss für die Entscheidung über 
die Einrichtung der Studiengänge auch jeweils das hochschulrechtlich vor-
gesehene Verfahren durchlaufen, die Beschlüsse mehrerer Organe sowie 
gegebenenfalls auch das Einvernehmen der Obersten Landeswissenschafts-
behörde erreicht werden. Hinzu tritt, dass die Studiengänge außerdem noch 
der Akkreditierung bedürfen. Sowohl für das Verfahren zur Einrichtung als 
auch das der Akkreditierung der Studiengänge entsteht weiterer, sich an-
schließender Zeitbedarf. 

– Nicht zuletzt wird im Rahmen der Konzeption und Einrichtung der Studien-
gänge außerdem zu klären sein, welche Ressourcen für die Durchführung 
der Studiengänge erforderlich sind und wie diese Ressourcen geschaffen 
werden können. Wie bereits in der Stellungnahme des Vorsitzenden des 
KMK-Hochschulausschusses zum Referentenentwurf vom 30. Januar 2019 
ausgeführt, besteht auf Seiten der Länder angesichts der begrenzten Mittel 
im Hochschulbereich derzeit kein finanzieller Spielraum, um die erforderli-
chen zusätzlichen Studienplatzkapazitäten aus laufenden Mitteln zu schaffen 
und könnten daher alternativ nur Studienplätze in anderen Bereichen abge-
baut werden, um die Ressourcen entsprechend umzuschichten. Ergänzend 
sei darauf hingewiesen, dass die Hochschulen aufgrund der verfassungs-
rechtlich garantierten Wissenschaftsfreiheit nicht verpflichtet werden kön-
nen, entsprechende Studiengänge einzurichten. 

– Insgesamt ist der durch die Regelung im Gesetzentwurf vorgegebene zeitli-
che Spielraum angesichts der dargestellten erforderlichen Schritte sowie des 
damit verbundenen Klärungsbedarfs deutlich zu knapp bemessen. Sollte an 
dem vorgesehenen Termin festgehalten werden steht zu befürchten, dass für 
einen Zeitraum weder die vorgesehenen Übergangsregelungen greifen noch 
Studiengänge im Bereich der Psychotherapie angeboten werden, mithin eine 
„Ausbildungslücke“ entsteht. Dies kann auch nicht im Interesse des Bundes 
sein. 

Es wird daher vorgeschlagen, großzügige Übergangsregelungen zu ermögli-
chen. 

37. Zum Gesetzentwurf allgemein 

a) Der Bundesrat begrüßt den Gesetzentwurf zur Reform der Psychotherapeu-

tenausbildung, um notwendige Anpassungen an den Bologna-Prozess vor-

zunehmen und die Probleme bei den Zugangsvoraussetzungen zur Ausbil-

dung nach dem Psychotherapeutengesetz zu beseitigen. 
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b) Der Bundesrat empfiehlt jedoch, um die Ziele des Gesetzes besser erreichen 

zu können und zur Sicherstellung eines bundeseinheitlichen Qualifikations-

standards,
*

38. aa) eine staatliche Zwischenprüfung nach dem Bachelorstudium durchzu-

führen, 

39. bb) die Finanzierung der fachlich notwendigen Supervision, Selbsterfah-

rung und Theorievermittlung in den Institutsambulanzen vorzusehen 

und  

40. cc) die Zulassung zur Leistungserbringung aufgrund des Fünften Buches 

Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (SGB V) den 

Regelungen aus dem ärztlichen Bereich anzupassen. 

Begründung: 

Ziel des vorgeschlagenen Gesetzes ist es, durch die staatlichen Approbations-
prüfungen die Einhaltung bundeseinheitlicher Qualitätsstandards sicherzustel-
len. 

Da die Hochschulprüfungen sich inhaltlich unterscheiden, dient eine staatliche 
Prüfung nach dem Bachelorstudium sowie auch ein schriftliches Prüfungsfor-
mat der bundesweiten Qualitätssicherung. 

Bei der Weiterbildung an den psychotherapeutischen Institutsambulanzen wer-
den sich die fachlich notwendige Supervision, Selbsterfahrung und Theorie-
vermittlung aus der Leistungsvergütung der Institutsambulanzen allein nicht re-
finanzieren lassen, sodass zusätzliche Mittel von Seiten der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung dafür eingesetzt werden müssen.  

Bei der Weiterbildung der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten soll-
ten die entsprechenden Regelungen aus dem ärztlichen Bereich unter Beach-
tung der landesgesetzlichen Regeln des Kammerrechts übernommen werden. 
Damit verträgt es sich zum Beispiel nicht, wenn in § 95c Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 SGB V für die Eintragung in das Arztregister vorausgesetzt werden 
soll, dass die erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung „in einem durch den 
Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 92 Absatz 6a anerkannten Behand-
lungsverfahren“ erfolgt sein muss. 

*
 Der Einleitungssatz gilt bei Annahme von einer der Ziffern 38, 39 oder 40 als mitbeschlossen. 
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41. Zu § 2 Absatz 1 Satz 2 WissZeitVG 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob 

§ 2 Absatz 1 Satz 2 WissZeitVG um den Bereich „Psychotherapie“ zu ergänzen 

ist.  

Begründung:  

Wie bei Medizinern erfolgt die Zulassung zur ambulanten Gesundheitsversor-
gung (SGB V) erst nach der Weiterbildungsphase. Sofern im Anschluss des 
Studiums eine wissenschaftliche Laufbahn eingeschlagen wird, besteht wie bei 
den Ärzten (Facharzt für …) die Herausforderung, die Weiterbildungsphase 
(Fachpsychotherapeut für … gemäß § 95c Absatz 1 Nummer 2 SGB V) gleich-
zeitig mit der wissenschaftlichen Laufbahn absolvieren zu müssen. Letztere 
dürfte damit ebenfalls länger dauern. 

Diese Anpassung ist deshalb notwendig, um wissenschaftliche Laufbahn und 
Weiterbildung in Psychotherapie kombinieren zu können. Das WissZeitVG li-
mitiert mögliche befristete Anstellungszeiten von Menschen in wissenschaftli-
cher Weiterqualifikation und sollte somit zur Sicherstellung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses in der Psychotherapieforschung und klinischen Psychologie 
angepasst werden. 

B 

42. Der Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik, der Finanzaus-

schuss und der Rechtsausschuss empfehlen dem Bundesrat, zu dem Gesetz-

entwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes keine Einwendungen zu 

erheben. 
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